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ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG
einer Planstelle an der Studienbeihilfenbehörde,
Stipendienstelle Wien
im Bereich des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung
gemäß § 20 Abs. 1 Ausschreibungsgesetz 1989

An der Studienbeihilfenbehörde, Stipendienstelle Wien, gelangt die Planstelle einer Referentin bzw. eines Referenten im Ausmaß von 40 Wochenstunden mit 1. Juli 2026 zur Besetzung.

Die Studienbeihilfenbehörde gewährleistet seit über 50 Jahren die gesetzeskonforme Vergabe der staatlichen Studienförderung und setzt dabei seit Anbeginn auf Serviceorientierung, Digitalisierung und Innovation.

Wir bieten:
· Flexible Arbeitszeiten
· Umfassende Einschulung und laufende Aus- und Weiterbildung
· Kollegiale diverse Teams
· Hohen Grad an Mitarbeiter/inneneinbindung
· Betriebliches Gesundheitsmanagement ‚Stip Vital‘


In den Aufgabenbereich dieses Arbeitsplatzes fallen insbesondere:

· Beratung in Studienförderungsangelegenheiten
· Bearbeitung von Anträgen auf Studienbeihilfe
· Approbation der Bearbeitungen der Sachbearbeiter/innen
· Rechtsmittelbearbeitung
· Mitarbeit im Senat der Studienbeihilfenbehörde
· Mitarbeit in internen Arbeitsgruppen

Allgemeine Voraussetzungen für die Bewerbung sind: 

· österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt
· Reifeprüfung




Zusätzliche Erfordernisse (obligatorisch):

· umfassende anwendungsorientierte EDV-Kenntnisse 
· analytisches Denken
· Genauigkeit 
· Verantwortungsbewusstsein
· Service- und Kund/inn/enorientierung
· Kommunikationsfähigkeit
· Soziale Kompetenz
· Organisationstalent
· Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung

Von Vorteil sind (fakultativ):

· Kenntnis des Studienförderungsgesetzes 
· Kenntnis des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Einkommensteuergesetzes und des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
· Kenntnis des Studien- und Organisationsrechts der Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen 

Das Monatsentgelt beträgt mindestens 2.630,- Euro (A2/1) oder 2.789,90 Euro (v2/1) brutto. Der Betrag erhöht sich auf Basis der gesetzlichen Vorschriften durch anrechenbare Vordienstzeiten sowie sonstige allfällige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Entlohnungsbestandteile.

Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes innerhalb der Bewerbungsfrist ausschließlich online über die Jobbörse der Republik Österreich (www.jobboerse.gv.at) einzubringen.

Die Auswahl erfolgt durch ein computerunterstütztes Eignungsscreening, zu dem die Bewerberinnen und Bewerber, die die vorstehend angeführten Erfordernisse erfüllen, nach Ablauf der Bewerbungsfrist schriftlich eingeladen werden. Für Bewerberinnen bzw. Bewerber, die bereits in einem aufrechten Dienstverhältnis zum Bund stehen, entfällt das computerunterstützte Eignungsscreening; bei entsprechender Eignung werden diese zu einem Gespräch eingeladen.

Personenbezogene Daten, die im Zuge der Bewerbung bekannt gegeben werden, werden von der Studienbeihilfenbehörde zum Zwecke des Personalmanagements verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz in der Studienbeihilfenbehörde finden Sie unter www.stipendium.at.
Fristbeginn: 29. April 2026

Fristende: 13. Mai 2026


Wien, am 23. April 2026
Der Leiter der Studienbeihilfenbehörde
HR Dr. Norbert van Husen
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